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Allgemeine Informationen 

 

 Die Teilnehmer*innen der Trainingsgruppen nehmen FREIWILLIG am 

Training teil.  

 Die Teilnehmer*innen handeln eigenverantwortlich und haben die 

Selbstverpflichtung zur Einhaltung der Regelungen (Verordnungen), u.a. dass sie 

gesund am Training teilnehmen.   

 Der TV Eisenharz stellt für jede Sportstätte ein verordnungskonformes 

Hygienekonzept sicher, an das sich alle Teilnehmer*innen zu halten haben. Bei 

Nichtbeachtung können Übungsleiter/innen oder andere Vereinsverantwortliche 

die entsprechenden Teilnehmer/innen vom Training ausschließen.  

 Die Landesregierung regelt mit der Landesverordnung Corona die Details und 

ist bindende Grundlage für die Durchführung der Angebote (Rahmenbedingungen,  

Hygienekonzepte, Tests und sonst. Vorgaben/Einschränkungen) 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme am Sportbetrieb 

 

 Immunisierte Personen (gegen COVID 19 geimpft oder von COVID 19 

genesen) ist der Trainings- und Übungsbetrieb sowohl im Freien als auch in 

geschlossenen Räumen ohne Einschränkung gestattet. 

 Nicht-immunisierte Personen (weder geimpft noch genesen gegen COVID 19) 

benötigen in geschlossenen Räumen einen Testnachweis (max. 24 Stunden alt). 

 Kinder unter 6 Jahren und noch nicht eingeschulte Kinder benötigen keinen 

Testnachweis. 

 Schülerinnen und Schüler werden als getestete Personen angesehen. 

 Vor jeder Trainingseinheit Verpflichtung zur Überprüfung der Test-, Impf- oder 

Genesenen Nachweise bei allen anderen Gruppen durch den Übungsleiter/in. 

 In jeder Trainingseinheit ist vom Übungsleiter/in eine Anwesenheitsliste (Angaben: 

Datum, Ort, ÜL/TN-Name, Tel. oder Mail) zu führen, damit bei einer Infektion die 

Infektionskette zurückverfolgt werden kann.  

 

Schlussbestimmungen 

 

 Alle Vorstandsmitglieder sowie alle Übungsleiter/innen des TV Eisenharz haben das 

Hygienekonzept und die Mitglieder-Information zur Beachtung erhalten.  

 Die Mitglieder wurden in einem Informationsschreiben über die Website www.tv-

eisenharz.com über die Möglichkeiten der Nutzung der Sportanlagen sowie der 

Verpflichtungen der Teilnehmer*innen zum Sportangebot informiert.  

 An den Sportstätten sind entsprechende Informationen zu Hygiene-, Abstands- und 

Verhaltensregeln ausgehängt. 

 

 

Eisenharz , 10.09.2021 

 

Der Vorstand 
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